
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/7/5 1Ob360/50,
3Ob671/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1950

Norm

ABGB §46

Rechtssatz

Die verlassene Verlobte, die infolge der Verlobung eine Dauerstellung verloren hat, kann nur das ersetzt verlangen,

was sie während der Verlobung zu verdienen unterlassen hat, und nach Au5ösung der Verlobung noch für eine

weitere Zeitperiode, bis sie einen Verdienst gefunden hat, vorausgesetzt, daß sie sich darum bemüht hat.
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